
von Erlaubnissen, Erheben von Forderun
gen, Erteilen von Auflagen u. a.);

- das Einschreiten bei Rechtsverletzungen 
oder anderen Gefahren und Störungen, ein
schließlich der Einleitung von Sofortmaß
nahmen (Prüfung des Verdachts einer 
Rechtsverletzung, Feststellen des Rechts
verletzers, Absperrung des Ereignisortes, 
Sicherung von Beweismaterial u. a.);

- die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, 
wenn die verletzte Rechtsvorschrift vor
sieht, daß die Leiter derlDienststellen der 
DVP für das Ordnungsstrafverfahren zu
ständig oder die ermächtigten Angehöri
gen der DVP zum Ausspruch von Maßnah
men im vereinfachten Verfahren befugt 
sind;

- das Durchsetzen von Maßnahmen der 
DVP, z. В. auf dem Weg der Ersatzvornah
me oder durch körperliches Einwirken und 
die Anwendung von Hilfsmitteln bei Vor
liegen der in § 16 Abs. 2 des VP-Gesetzes 
genannten Voraussetzungen.
Zur vollziehend-verfügenden Tätigkeit der DVP 
gehören nicht die auf der Grundlage des StGB 
und der StPO durchzuführenden Maßnahmen 
zur Aufdeckung, Untersuchung und Aufklärung 
von Straftaten. Ebenfalls liegt keine vollziehend
verfügende Tätigkeit vor, wenn Dienststellen 
der DVP bei Wirtschaftsbeziehungen gemäß § 4 
Abs. 1 der VO über Lieferungen und Leistungen 
an die bewaffneten Organe - Liefer-VO (LVO) 
-vom 15.10.1981 (GBl. 11981 Nr. 31 S. 357) als 
Besteller auftreten.

Von den zahlreichen Aufgaben der DVP nach 
dem VP-Gesetz werden vor allem folgende 
vorwiegend mit verwaltungsrechtlichen Befug
nissen und Mitteln gelöst.

Erstens: die Durchsetzung von Ordnung 
und Sicherheit im Straßenverkehr, insbeson
dere auf der Grundlage der StVO, der StVZO 
und der dazu ergangenen Durchführungsbe
stimmungen.

Die Aufgaben der DVP auf diesem Gebiet 
sind auf die Gewährleistung einer hohen Ord
nung, Sicherheit und Flüssigkeit des Straßen
verkehrs gerichtet. Die DVP trägt dazu bei, 
unter den Bedingungen der zunehmenden 
Verkehrsdichte und der Komplizierung des 
Verkehrsablaufes
- den Schutz des Lebens und der Gesundheit 

der Menschen vor den Gefahren des 
Straßenverkehrs weiter zu erhöhen;

- das sozialistische und persönliche Eigen

tum, vor allem die Transportmittel, Trans
portgüter und Verkehrsanlagen, vor Zer
störungen oder Beschädigungen durch 
Verkehrsunfälle und Havarien zu bewah
ren;

- einen weitgehend flüssigen, reibungslosen 
und störungsfreien Verkehrsablauf bei 
Einsparung von Kraftstoffen zu gewährlei
sten;

- Gefahren rechtzeitig abzuwehren bzw. ein
getretene Folgen so gering wie möglich zu 
halten und

- Beeinträchtigungen durch Abgase oder 
Lärm sowie Verunreinigungen der Um
welt, die vermeidbar sind, zu verhindern.

Die DVP nimmt im Rahmen ihrer Zuständig
keit und auf der Grundlage des Verkehrssi
cherheitsprogramms der DDR19 darauf Ein
fluß, daß
- alle staatlichen und gesellschaftlichen Mög

lichkeiten noch entschiedener und wirksa
mer genutzt werden, um einen ordnungsge
mäßen Zustand auf den Straßen zu sichern 
und Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden 
Folgen zurückzudrängen;

- die zentralen und örtlichen Arbeitsgruppen 
„Sicherheit im Straßenverkehr“ ihrer orga
nisierenden und koordinierenden Rolle zur 
Erhöhung von Ordnung, Sicherheit und 
Flüssigkeit im Straßenverkehr immer bes
ser gerecht zu werden;

- alle Verkehrsteilnehmer die Pflichten er
füllen, die sich für sie aus den Verkehrsbe
stimmungen ergeben, und

- die Leiter der staatlichen Organe, der 
Kombinate, Betriebe und Einrichtungen 
sowie die Vorstände der Genossenschaften 
in ihren Verantwortungsbereichen die 
Schulung der Verkehrsteilnehmer organi
sieren sowie auf die strikte Einhaltung der 
Verhaltensregeln im Straßenverkehr Ein
fluß nehmen.

Die Dienststellen der DVP können gesell
schaftlichen Kräften in den Kollektiven für 
Verkehrssicherheit (z. B. Verkehrssicherheits
aktivs, Arbeitsgruppen für Verkehrssicherheit 
in den Kreisen, Gemeinden und Wohngebie
ten, Verkehrserziehungszentren und Motor-

19 Vgl. „Programm zur weiteren Erhöhung der 
Ordnung, Sicherheit und Flüssigkeit im Straßen
verkehr der Deutschen Demokratischen Repu
blik - Verkehrssicherheitsprogramm“, in: Die 
Volkspolizei, 1986/1, Sonderdruck, S. 1-16.
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